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Sonstige Bekanntmachungen 
__________________________________________________________________________ 

 

1. Satzung zur Änderung 
der Satzung über die öffentliche dezentrale Schmutzwasserbeseitigung 
des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) 

 
Die Satzung über die öffentliche dezentrale Schmutzwasserbeseitigung des 
Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) vom 01.03.2012 wird wie 
folgt geändert: 
 

Artikel 1 
 
1. § 15 wird wie folgt geändert: 
 
 1. Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„1. Für die Inanspruchnahme der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung  
     beträgt die Gebühr: 

 
  a)    8,76 Euro/m³ für den abgefahrenen Grubeninhalt 
  b)  24,04 Euro/m³ für den abgefahrenen Klärschlamm 
 
  zuzüglich 0,52 Euro je angefangenen Meter Schlauch über 15 m.“ 
 
 2. Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
  „ 2. Die Zusatzgebühr für Mehraufwendungen gemäß § 14 Abs. 6  
        beträgt 
 
       je angefangene Viertelstunde: 
 
  a) werktags von 22:00 – 06:00 Uhr   11,26 Euro, 
    b) an Sonn- und Feiertagen   14,79 Euro, 
  c) Stillstands- und Wartezeiten sowie  
      vergebliche Anfahrt    14,66 Euro.“ 
 

Artikel 2 
 

Die Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
 
 
Zossen, 19.12.2012 
 
 
Heike Nicolaus 
stellv. Verbandsvorsteherin 
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1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die öffentliche Wasserversorgung des  

Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden  
(KMS Zossen) vom 01.03.2012 

 
Präambel 

 
Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung am 18.12.2012 folgende 1. Änderungssatzung 
der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung vom 
01.03.2012 (Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming vom 05.03.2012 und Amtsblatt für 
die Stadt Mittenwalde „Zeitung für Mittenwalde“ vom 07.03.2012) wird wie folgt geändert: 
 
§ 3 Absatz 2) wird wie folgt gefasst: 
 
„2) Die Verbrauchsgebühr beträgt: 
 
  ab dem 01.01.2013:  1,36 €/m³“ 
 

Artikel 2 
 

Die Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
 
 
Zossen, 19.12.2012 
 
 
 
Heike Nicolaus 
stellv. Verbandsvorsteherin 
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1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren  
für die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigung des  

Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden  
(KMS Zossen) vom 01.03.2012 

 
Präambel 

 
Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung am 18.12.2012 folgende 1. Änderungssatzung 
der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigung vom 01.03.2012 (Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming 
vom 05.03.2012 und Amtsblatt für die Stadt Mittenwalde „Zeitung für Mittenwalde“ vom 
07.03.2012) wird wie folgt geändert: 
 
§ 3 Absatz 2) wird wie folgt gefasst: 
 
„2) Die Verbrauchsgebühr beträgt: 
 
  ab dem 01.01.2013:  4,03 €/m³“ 
 

Artikel 2 
 

Die Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
 
 
Zossen, 19.12.2012 
 
 
 
Heike Nicolaus  
stellv. Verbandsvorsteherin 
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